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Herrn Präsidenten 
des Nationalrates 

Parlament 
1017 Wien 

Auf die schriftliche Anfrage Nr. 2803/J der Abgeordneten zum 

Nationalrat Buchner und Genossen vom 19. Oktober 1988, be

treffend Entsorgung von Zahnärztemüll, beehre ich mich fol

gendes mitzuteilen: 

ad 1 und 3: 

Verbrauchte Injektionsnadeln und benützte Skalpellklingen 

werden gemäß ÖNORM S 2104 Punkt 3.2.(2) zu j~ner Abfallart 

gezählt, die innerhalb des medizinischen Bereiches eine In

fektions- oder Verletzungsgefahr darstellen kann, außerhalb 

keiner besonderen Behandlung bedarf und somit auch auf Haus

mülldeponien verbracht werden kann. Zur vermeidung von Ver

letzungen sind für die Bereitstellung und getrennte Sammlung 

von verletzungsgefährdenden Abfällen mechanisch ausreichend 

feste, .flüssigkeitsdichte und verschließbare Einwegbehälter 

zu verwenden. Durch geeignete Kennzeichnung muß der Inhalt 

ohne Öffnen des Behälters nach Art und Herkunft eindeutig 

klassifizierbar sein. Einwegsarnmelbehälter dürfen auf dem 

Transport, in den Zwischenlagern und bei der Endbehandlung 

nicht geöffnet werden. 
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ad 2 und 5: 

Zahn-Watterollen und 5peichelsauger zählen ,gemäß ÖNORM 52104 

zrir gleichen Abfallgruppe und sind dort unterP~nkt 3.2(1) 

angeführt. Die hiefür ,zu verwendenden5ammelbehälter müssen 

flüssigkei~sdicht,verschließbar, undurchsichtigund,ausrei-

,chend fest sein. Auch hier muß durch geeignete' Kennz~ichnung • 

der Inhalt ohne Öffnen des Behälters nach Art ~nd Herkunft 

eindeutig klassifizierbar sein. Er darf beim Transport, in 

den Zwischenlagern und bei der Endbehandlung n~cht geöffnet, , 

werden. 

ad 4: 

Kuns,tstoffcontainer, die den Anforderungen der ÖNORM S 2104 

entsprechen, können entsprechend der genannten ÖNORM auf 

Hausmülldeponlen verbracht werden. 
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